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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung 69

42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissionsschutz- 
rechtlichen Genehmigungsbescheides vom 19.01.2017 
zur Errichtung und Betrieb des Steinkohlekraftwerks 
Datteln 4 69

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70

	 Münster, den 25. April 2025� Nummer 17

I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

97	� 5. Ordnungsbehördliche Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung zur Ausweisung des Ge-
bietes „Hölter Feld“ Gemeinde Ladbergen und 
Stadt Greven, Kreis Steinfurt, im Regierungs-
bezirk Münster, als Naturschutzgebiet vom  
27. April 2012 (Amtsblatt für den Regierungsbe-
zirk Münster vom 11. Mai 2012, Nr. 19, Seite 161)

Aufgrund 

-	� der §§ 43 und 79 des Gesetzes zum Schutz der Natur 
in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – 
LNatSchG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 Absatz 16 des Gesetzes vom 11.03.2025 
(GV. NRW. 2025 S. 156) in Verbindung mit § 23 des Ge-
setzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bun-
desnaturschutzgesetz – BNatSchG) in der Fassung 
vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 48 des Gesetzes zur Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. Jahr-
gang 2024 Teil I, Nr. 323) 

-	� der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehör-
dengesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 10.12.2024 (GV. NRW. 
S.1184)

-	� des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.1994 (GV. 
NW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 Absatz 17 des Gesetzes vom 11.03.2025 (GV. 
NRW. S. 288), in Kraft getreten am 01.04.2025 

wird – hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der Jagd 
im Einvernehmen mit der unteren Jagdbehörde des Kreises 
Steinfurt – verordnet:

B:	 Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

B:	� Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung� 125

97	� 5. Ordnungsbehördliche Verordnung zur Änderung der 
 Verordnung zur Ausweisung des Gebietes „Hölter Feld“ 
Gemeinde Ladbergen und Stadt Greven, Kreis Steinfurt,  
im Regierungsbezirk Münster, als Naturschutzgebiet vom  
27. April 2012 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk  
Münster vom 11. Mai 2012, Nr. 19, Seite 161)� 125

98	� Genehmigung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung  
zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt  
Sassenberg  � 129

99	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)� 130

100	� Bekanntmachung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 3 der 9. Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz- 
gesetzes (9. BImSchV) � 130

§ 1 
Abgrenzung

(1)	� Folgendes Grundstück wird teilweise zu der Gebietsku-
lisse des Naturschutzgebietes „Hölter Feld“ zugezogen:

	� Gemarkung Ladbergen
	 Flur 66, Flurstück 9 tlw.

	� Die Gesamtfläche des Naturschutzgebietes erhöht sich 
durch diese Hinzuziehung auf ca. 415,90 ha.

(2)	 Die Lage des Naturschutzgebietes ist in der Karte 

	 • im Maßstab 1 : 25.000 (Übersichtskarte, Anlage I) 

	� und die genaue Abgrenzung des Naturschutzgebietes in 
der Karte

	 • im Maßstab 1 : 5.000 (Detailkarte, Anlage II)

	 dargestellt.

	 Die Anlage I und II sind Bestandteil dieser Verordnung.

(3)	� Diese ordnungsbehördliche Verordnung mit Anlagen 
kann während der Dienststunden bei folgenden Behör-
den eingesehen werden:

	 a) �Bezirksregierung Münster 
- Höhere Naturschutzbehörde - 
Nevinghoff 22 
48147 Münster

	 b) �Landrat des Kreises Steinfurt 
- Untere Naturschutzbehörde - 
Tecklenburger Straße 10 
48565 Steinfurt

	 c) �Bürgermeister der  
Gemeinde Ladbergen 
Jahnstr. 5 
49549 Ladbergen

	 d) �Bürgermeister der  
Stadt Greven 
Rathausstr. 6 
48268 Greven
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§ 2  
Verfahrens- und Formvorschriften

Gemäß § 43 Abs. 4 LNatSchG NRW gilt:

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des 
Landesnaturschutzgesetzes und des Ordnungsbehörden-
gesetzes kann gegen diese Verordnung nach Ablauf eines 
Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

a)	� die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet 
worden oder 

b)	� der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Be-
zirksregierung Münster - Höhere Naturschutzbehörde - 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

§ 3  
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Ver-
kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster in 
Kraft.

Münster, den       . April 2025� Bezirksregierung Münster 
� - Höhere Naturschutzbehörde – 
� 51.1-010-ST/2008.0019 NSG                                                                                           
� Hölter Feld        

                                         � Im Auftrag

                                                                          Maya Poguntke





Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 125-128
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98	� Genehmigung einer öffentlich-rechtlichen  
Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf 
und der Stadt Sassenberg

Die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-
schen dem Kreis Warendorf und der Stadt Sassenberg zur 
Durchführung des Betriebs des Recyclinghofes Sassenberg 
sowie der Einsammlung und Beförderung der dort angelie-
ferten Abfälle habe ich mit Verfügung vom heutigen Tage 
gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) genehmigt.

Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hiermit 
gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW bekannt gemacht. Die Verein-
barung wird am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Münster wirksam.

Münster, den 15.04.2025� Bezirksregierung Münster 
� Az.: 31.1.25-220/2025.0001 
� Im Auftrag 
� gez. Dr. Söbbeke

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß § 5 Abs. 7 
LKrWG NRW i.V.m. § 23 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 2 Satz 2 
GkG NRW über die Durchführung des Betriebs des 

Recyclinghofes in Sassenberg 

zwischen 

dem Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Wa-
rendorf, vertreten durch den Landrat Dr. Olaf Gericke,

� - nachfolgend „Kreis" genannt -

� und 
der Stadt Sassenberg, Schürenstraße 17, 48336 Sassenberg, 
vertreten durch den Bürgermeister Josef Uphoff und den 
Stadtverwaltungsrat Thomas Middendorf,

� - nachfolgend „Stadt" genannt -

Präambel 

Gemäß § 5 Abs. 6 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 1988 
(LKrWG NRW), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. 
Juni 2023, sind die Städte und Gemeinden als öffentlich
rechtliche Entsorgungsträger im Sinne der §§ 17 Abs. 1 Satz 
1, 20 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Be-
wirtschaftung von Abfällen vom 24. Februar 2012 (KrWG) 
zuletzt geändert am 02. März 2023, für das Einsammeln und 
das Befördern der in ihrem Gebiet anfallenden und ihnen zu 
überlassenden Abfälle zuständig. 

Beim Kreis handelt es sich gemäß § 5 Abs. 1 LKrWG NRW 
um den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, dem die 
Entsorgung der Abfälle obliegt, die von den Städten und 
Gemeinden im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach § 5 Abs. 
6 Satz 1 LKrWG NRW eingesammelt und befördert sowie 
dem Kreis überlassen werden. 

Um die Durchführung der Entsorgungsaufgaben zu optimie-
ren und dadurch Synergieeffekte zu erzielen, schließen die 
Vertragsparteien gemäß § 5 Abs. 7 LKrWG NRW in Ver-
bindung mit § 23 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 1. Oktober 1979 (GkG NRW), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 05. März 2024, die folgende 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung:

§ 1 
Durchführung der Aufgaben Betrieb des Recyclinghofs 

sowie Einsammeln und Befördern von Abfällen

1.	� Der Kreis führt für die Stadt gemäß § 23 Abs. 1 Alt. 2, 
Abs. 2 Satz 2 GkG NRW in Verbindung mit § 5 Abs. 
6 Satz 4, Abs. 7 LKrWG NRW den Betrieb des Recy-

clinghofs sowie das Einsammeln (Bringsystem) und 
Befördern der dort angelieferten Abfälle durch (Man-
datierung). Die abfallrechtlichen Rechte und Pflichten 
der Vertragsparteien als öffentlich-rechtliche Entsor-
gungsträger bleiben unberührt. Insbesondere unterlie-
gen die Entsorgungsleistungen in öffentlich-rechtlicher 
Hinsicht weiterhin der abfallrechtlichen Zuständigkeit 
der jeweiligen Vertragsparteien als öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger.

2.	� Abfälle, die in privaten Haushalten anfallen, sollen u. 
a. zur Erhöhung der Recyclingquoten gemäß § 5 Abs. 
4 Satz 1 LKrWG NRW getrennt erfasst und gehalten 
werden. Dazu überträgt die Stadt die in Absatz 1 ge-
nannten Aufgaben auf den Kreis. Der Kreis kann die 
Aufgaben selbst durchführen oder ein Tochterunterneh-
men mit der Durchführung der Aufgaben beauftragen. 
Soweit Dritte beauftragt werden, ist Preisrecht anzuwen-
den.

3.	� Zur näheren Festlegung der durchzuführenden Entsor-
gungsleistungen wird der Kreis sich mit der Stadt eng 
abstimmen. Das Ergebnis der Abstimmung ist schrift-
lich festzuhalten.

	� Es dürfen nur die zugelassenen Abfälle mit den entspre-
chenden Abfallschlüsselnummern aus der Genehmi-
gung für den Betrieb des Recyclinghofes in Sassenberg 
angenommen werden. Darin nicht aufgeführte Abfälle 
werden zurückgewiesen.

4.	� Der Kreis bzw. der Dritte erhält zur Deckung der ihm 
entstehenden Kosten von der Stadt Entgelte im Sinne 
des § 23 Absatz 4 GkG. Der Kreis bzw. der Dritte er-
hebt für seine Leistungen jeweils einen Preis gem. VO 
PR 30/53 i.V.m. den Leitsätzen für die Preisermittlung 
aufgrund von Selbstkosten (-LSP-, Anlage zur VO PR 
30/53). Der Preis unterliegt der Preisgleitung.

	� Die Kosten für die Tätigkeiten nach diesem Vertrag wer-
den der Stadt durch den Kreis bzw. durch den beauftrag-
ten Dritten nach Aufwand monatlich bis zum 15. des der 
Leistung folgenden Monats in Rechnung gestellt.

5.	� Die Stadt bevollmächtigt den Kreis, sämtliche Erklä-
rungen gegenüber Dritten im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Entsorgungsleistungen für die Stadt 
abzugeben. Eine Unterbevollmächtigung ist zulässig. 
Die Bevollmächtigung nach Satz 1 schließt die Geltend-
machung von Entgelten gegenüber den Abfallerzeugern 
und/oder -besitzern ein.

6.	� Die Stadt unterstützt den Kreis bei der Durchführung 
der Entsorgungsleistungen. Dies geschieht insbesondere 
durch Bereitstellung der erforderlichen Informationen, 
soweit diese bei der Stadt vorhanden sind.

7.	� Die Stadt ist verpflichtet, bestehende Entsorgungsver-
träge mit Dritten vor deren Ablauf zu beenden, soweit 
derartige Entsorgungsverträge Entsorgungsleistungen 
zum Gegenstand haben, die Gegenstand dieser Koopera-
tionsvereinbarung sind, und soweit die Verträge beend-
bar sind. Die Beendigungspflicht muss spätestens erfüllt 
sein mit dem Beginn der kommunalen Zusammenarbeit 
im Hinblick auf die Durchführung der Entsorgungsleis-
tungen gemäß dieser Vereinbarung.

8.	� Ist der Kreis bzw. der beauftragte Dritte an der Durch-
führung der vertragsgegenständlichen Leistungen ge-
hindert, werden diese von der Stadt übernommen, so-
weit dies zur Aufrechterhaltung der Abfallentsorgung 
im Kooperationsgebiet erforderlich ist (Reservefunktion 
der Stadt). Der Kreis bzw. der beauftragte Dritte hat im 
Verhinderungsfall den Hinderungsgrund der Stadt un-
verzüglich mitzuteilen.
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§ 2 
Laufzeit; Kündigung

1.	� Die Vereinbarung tritt mit Erfüllung der gesetzlichen 
Wirksamkeitsvoraussetzungen gemäß § 24 Abs. 2 bis 
Abs. 4 GkG NRW am Tag nach der Bekanntmachung im 
Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde, frühestens 
jedoch am 01.01.2025, in Kraft.

2.	� Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2044. 
Sie verlängert sich jeweils um weitere 5 Jahre, sofern sie 
nicht mit einer Frist von 12 Monaten zum Vertragsende 
vom Kreis oder von der Stadt gekündigt wird. Die Kün-
digung bedarf der Schriftform.

3.	 �Das Recht zur außer.ordentlichen Kündigung aus wich-
tigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt 
im Falle einer Durchführungsvereinbarung der Leistun-
gen durch Dritte im Sinne des § 1 Absatz 2 insbesondere 
vor, wenn die folgenden Voraussetzungen kumulativ er-
füllt sind:

	 a) �es muss der zwischen dem Kreis und dem Dritten ge-
schlossene Vertrag über die Entsorgung der Abfälle 
enden, der (auch) die Entsorgungsleistungen betrifft, 
welche der abfallrechtlichen Zuständigkeit der Stadt 
unterfällt und welche Gegenstand dieser Vereinbarung 
sind,

	     und
	 b) �es muss mindestens eine der Vertragsparteien keine 

Fortsetzung der Durchführung der Entsorgungsleistun-
gen durch den Dritten und/oder den Kreis wünschen 
und dies den Vertragsparteien schriftlich mitteilen.

4.	� Im Falle der Beendigung des Pachtvertrages über das 
Grundstück in der Stadt Sassenberg auf dem der vom 
Kreis Warendorf bzw. dem Dritten benannte Recy-
clinghof betrieben wird, endet diese Vereinbarung auto-
matisch zum gleichen Zeitpunkt.

§ 3 
Schlussbestimmungen

1.	� Änderungen und Zusätze zu dieser Vereinbarung bedürf-
ten der Schriftform und müssen ferner den Anforderun-
gen des GkG NRW genügen, insbesondere den Anforde-
rungen an das Verfahren nach § 24 GkG NRW. Dies gilt 
auch für die Änderung dieser Bestimmung. Mündliche 
Nebenabreden sind nicht getroffen worden.

2.	� Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechts-
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder 
sollte sich eine Lücke herausstellen, so berührt das die 
Wirksamkeit des übrigen Vertragsinhaltes nicht. Unwirk-
same oder undurchführbare Bestimmungen gelten viel-
mehr als durch wirksame Regelungen ersetzt, Lücken 
als ausgefüllt, wie dies dem im Vertrag zum Ausdruck 
kommenden Willen der Vertragsbeteiligten am Bes-
ten entspricht. Die Vertragsbeteiligten verpflichten sich 
wechselseitig, an einer schriftlichen Niederlegung sol-
cher Bestimmungen mitzuwirken.

3.	� Die Vereinbarung ist dreifach ausgefertigt. Sowohl der 
Kreis, die Stadt als auch die Aufsichtsbehörde erhalten 
jeweils eine Ausfertigung.

Warendorf, den ___________	Sassenberg, den _________

____________________	 ______________________
Dr. Olaf Gericke	 Josef Uphoff 
- Landrat -	 - Bürgermeister -

	 ______________________
	 Thomas Middendorf 
	 - Stadtverwaltungsrat -
� Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 129-130

99	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster	  
53.0042/25/00539290684/0025.U	
� Münster, den 17.04.2025  
� Domplatz 1-3, 48143 Münster 
� dez53@brms.nrw.de

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Alexander-von-Hum-
boldt-Straße 1 in 45896 Gelsenkirchen hat mit Datum vom 
24.02.2025, die störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 
2a BImSchG der immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftigen Anlage Arometananlage 2 in Verbindung mit 
Mineralölraffinerie auf dem Grundstück Pawikerstraße 30 
in 45899 Gelsenkirchen (Gemarkung Buer, Flur 18, Flur-
stück 14) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die Stilllegung der Entalkylie-
rung, die bislang Teil der Aromatenanlage 2 war, jedoch be-
reits seit dem Jahr 2012 außer Betrieb ist.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

� Im Auftrag 
� gez. Abdulrahman-Rohde
� Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 130

100	� Bekanntmachung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 3 der 
9. Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV)

Bezirksregierung Münster� Herten, den 17.04.2025 
500-53.0039/24/4.2.6� Gartenstraße 27, 45699 Herten 
� dez53@brms.nrw.de

Die Firma Dr. Paul Lohmann (Marl) GmbH, Hauptstraße 2 
in 31860 Emmerthal hat die Genehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Mineral-
salzen auf dem Grundstück Paul-Baumann-Str. 1 in 45772 
Marl (Gemarkung Marl, Flur 59, Flurstücke 129, 130, 131, 
132, 133) beantragt.

Da keine Einwendungen gegen den o.a. Antrag eingegangen 
sind, wird der für den 20.05.2025 vorgesehene Erörterungs-
termin gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 der 9. BImSchV abgesagt.

� Im Auftrag 
� gez. Pässing
� Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 130
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Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04.
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10.

Bezug durch die Bezirksregierung Münster
Domplatz 1-3, 48143 Münster,
Auskunft erteilt Frau Brockmeier, Tel. 0251-411-1097
Email: poststelle@brms.nrw.de

Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Münster  
Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Münster


